
Rahmenabkommen KUCHEM 
 
Ziel dieses Rahmenvertrages ist es, den BDU-Mitgliedern und BDU-ServiceAbonnenten ein umfassendes 
und angemessenes Leistungsspektrum zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Die Firma 
Kuchem gewährt den BDU-Mitgliedern und BDU-ServiceAbonnenten einen Preisnachlass in Höhe von 
30 % auf die Listenpreise für Veranstaltungstechnik. Die Rabattierung kann nur auf Mietartikel aus 
eigenem Lagerbestand der Firma Kuchem erfolgen. 
 
Der Rahmenvertrag gilt für alle eigenen Veranstaltungen der BDU-Mitglieder sowie deren Kunden 
innerhalb Deutschlands. 
 
Für die Erstellung eines detaillierten Angebotes notwendigen Informationen sind insbesondere: 
 
  gewünschter Leistungsumfang 
  Ansprechpartner 
  Ort der Veranstaltung einschließlich Raumangabe 
  Datum und Uhrzeit der Veranstaltung 
  Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Mietmaterials 
  Raumpläne, Sitzordnung 
  Besonderheiten der Veranstaltung 
  Anfahrtsmöglichkeiten 

 
Das anzumietende Material darf nur für den im Mietzeitraum angegebenen Benutzer eingesetzt werden 
und nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Die BDU-Mitgliedschaft bzw. das BDU-ServiceAbonnement sowie der Bezug auf den Rahmenvertrag ist 
vor Auftragserteilung bekannt zu geben, damit ein entsprechender Preisnachlass gegeben werden kann. 
Bereits bei Mietanfrage muss eindeutig ein Hinweis auf den BDU erfolgen. Eine nachträgliche 
Bezugnahme auf den Rahmenvertrag ist ausgeschlossen. Rabattansprüche sind nicht übertragbar. Der im 
Angebot genannte Preis ist ein Festeinkaufspreis, der den Rabatt bereits enthält. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Kuchem-Konferenz-Technik 
Walter Kuchem 
info@kuchem.com 
www.kuchem.com 
 
Kuchem Konferenz Technik 
Niederlassung Köln 
Schanzenstr. 27 
51063 Köln 


